
Ansprüche, insbesondere solche aus 
Vertrag, abspricht. Ist der Verkäu
fer am Eigentumsrecht interessiert, 
so kann er — bei Wahrung der 
Frist — den Vertrag anfechten oder 
vom Vertrag wegen Nichterfüllung 
zurücktreten. Von diesen Möglich
keiten wird er aber nur in Aus
nahmefällen Gebrauch machen, denn 
er wird in der Regel an der Ver
tragserfüllung interessiert sein.
Die weitaus meisten Kaufverträge 
werden in sozialistischen Einzelhan
delsgeschäften abgeschlossen. Diese 
Geschäfte haben die Käufer mit 
neuen und einwandfreien Waren zu 
versorgen. Was sollen aber die Ein
zelhandelsbetriebe mit gebrauchten, 
u. U. sogar beschädigten und ver
schmutzten Sachen anfangen, die sie 
vom Scheckbetrüger zurückerhalten? 
Sie müssen sie zunächst in Dienst
leistungsbetrieben auf ihre Kosten 
instand setzen lassen, und zwar in 
der Ungewißheit, ob und wann sie 
die ihnen dafür entstehenden Kosten 
realisieren können und ob die Sa
chen überhaupt absetzbar sind. Die 
Handelsbetriebe wehren sich deshalb 
m. E. mit Recht gegen eine Rück
nahme solcher Sachen. Zu bedenken 
ist auch dabei, daß bestimmte Wa
ren, z. B. Unterbekleidung, vom Um
tausch ausgeschlossen sind und die 
Betriebe solche Sachen nicht mehr 
weiter veräußern dürfen.
Man könnte entgegenhalten, daß die 
Handelsbetriebe beim Diebstahl von 
Waren auch Eigentümer bleiben, 
weil ein Dieb nicht zum Kauf ge
zwungen werden kann. Aber hier ist 
nach der gesetzlichen Regelung — die 
übrigens von den Handelsbetrieben 
kritisiert wird — keine andere Lö
sung möglich.
Soweit sich England auf Erfah
rungen der Praxis beruft, darf 
nicht übersehen werden, daß in 
modernen Verkaufsstellen teilweise

schon keine Kassenzettel mehr aus
gestellt werden. Der Handel ist des
halb meist gar nicht in der Lage, 
konkret darzulegen, welche Waren er 
dem Scheckbetrüger verkauft hat und 
an welchen Sachen er demzufolge 
Eigentumsrechte geltend machen 
kann. In zwei mir bekanntgewor
denen Fällen konnte auch der 
Scheckbetrüger keine konkreten An
gaben mehr machen, weil er über 
längere Zeit und in mehreren Orten 
eine Vielzahl von Scheckbetrüge
reien begangen hatte. Wie sollen in 
solchen Fällen aber die Eigentums
rechte festgestellt werden?
England meint schließlich noch, daß 
meine Auffassung auf der traditio
nellen und vom geltenden Zivilrecht 
noch nicht überwundenen Trennung 
zwischen schuldrechtlichen und sa
chenrechtlichen Beziehungen beim 
Kauf beruhe. Ob eine solche Tren
nung unseren gesellschaftlichen Ver
hältnissen noch gerecht wird oder 
nicht, wird seit vielen Jahren dis
kutiert. Augenblicklich ist sie jeden
falls noch geltendes Recht, und auch 
noch nach den gegenwärtigen Vor
stellungen für ein künftiges Zivil
gesetzbuch wird zwischen Verpflich- 
tungs- und Erfüllungsgeschäft unter
schieden.
Geht man aber davon aus, daß eine 
Trennung zwischen Verpflichtungs
und Erfüllungsgeschäft berechtigt ist, 
dann liegt die arglistige Täuschung 
tatsächlich in der Sphäre des schuld- 
rechtlichen Geschäfts, und man sollte 
dem Verkäufer die Möglichkeit der 
Geltendmachung vertraglicher An
sprüche belassen. Damit kann er in 
der Regel seine berechtigte Forde
rung schneller durchsetzen und sich 
maximale Vollstreckungsmöglichkei
ten sichern. Ein Betrug muß ja 
schließlich erst nachgewiesen werden, 
was u. U. längere Zeit dauern kann.

GÜNTER OETZMANN, Richter
am Kreisgericht Aschersleben

Sicherung des Unterhalts für minderjährige Kinder

In Ziff. 5.1. des Berichts des Präsi
diums des Obersten Gerichts an die
5. Plenartagung über die Aufgaben 
der Gerichte im Eheverfahren, die 
Interessen minderjähriger Kinder zu 
wahren (NJ 1973 S. 41), wird gefor
dert, daß die Gerichte die Erzie
hungsberechtigten bei der Verwirk
lichung von Unterhaltsforderungen 
dadurch zu unterstützen haben, daß 
sie „die gewissenhafte Aufgaben
erfüllung der Drittschuldner nach 
der 2. DB zur VO über die Pfändung 
von Arbeitseinkommen vom 12. Ok
tober 1965 (GBl. II S. 757) gewähr
leisten“ und die „Erziehungsberech
tigten bei der Ermittlung der Ar
beitsstelle des Schuldners unterstüt
zen“./!/
Zur Erfüllung dieser Aufgaben wird 
die VO zur Vereinfachung des ge
richtlichen Verfahrens in Zivil-, Fa
milien- und Arbeitsrechtssachen vom

nj Vgl. auch Strasberg, „Der Beitrag der 
Gerichte zur Entwicklung sozialistischer 
Familienbeziehungen“, NJ 1973 S. 45.

31. Januar 1973 (GBl. I S. 117) - im 
folgenden VereinfVO genannt — 
maßgeblich beitragen./2/ Die Bestim
mungen der Verordnung vervoll
kommnen die vorhandenen gesetz
lichen Regelungen zur Sicherung der 
Unterhaltszahlungen, so daß es nun
mehr undisziplinierten Schuldnern 
unmöglich gemacht wird, sich ihren 
Verpflichtungen zu entziehen. Damit 
wird auch der Forderung nach noch 
besserem Schutz der Interessen der 
Kinder und ihrer Mütter entspro
chen.
In der Praxis gibt es insbesondere 
dann Schwierigkeiten, wenn der Un
terhaltsverpflichtete das Arbeitsver- 
hältnis beendet und die neue Ar
beitsstelle dem Unterhaltsberechtig
ten nicht bekannt ist. Hier müssen 
die Gerichte bei der Feststellung der 
Arbeitsstelle des Schuldners helfen.

/2/ Vgl. Krüger, „Neue Maßnahmen zur 
Vereinfachung des gerichtlichen Verfah
rens in Zivil-, Familien- und Arbeils- 
rechtssachen“, NJ 1973 S. 107 ff.

Wendet sich eine erziehungsberech- 
tigte Mutter in einem solchen Fall an 
das Gericht oder erfährt dieses von 
der Beendigung des Arbeitsrechts
verhältnisses eines Schuldners durch 
den bisherigen Betrieb, muß es, wenn 
nicht in absehbarer Zeit die Begrün
dung eines neuen Arbeitsrechtsver
hältnisses mitgeteilt und der Pfän
dungsbeschluß durch den Einstel
lungsbetrieb angefordert wird, alle 
Möglichkeiten ausschöpfen, um die 
Arbeitsstelle des Schuldners festzu
stellen.
Das Gericht kann den Schuldner auf
fordern, seine Arbeitsstelle anzuge
ben, oder ihn vorladen und ihn auf 
die Erfüllung seiner Verpflichtungen 
hinweisen sowie über die Arbeits
stelle, das Arbeitseinkommen und 
seine sonstigen wirtschaftlichen Ver
hältnisse vernehmen (§ 6 VereinfVO). 
Diese Aufgabe obliegt dem Sekretär 
des Gerichts, der nach § 32 AnglVO 
zu allen Maßnahmen befugt ist, die 
zur reibungslosen Durchführung der 
Vollstreckung erforderlich sind.
Zu der Vernehmung des Schuldners 
kann auch ein Vertreter der Leitung 
des beteiligten Betriebes geladen 
werden, um festzustellen, ob und 
welche Pflichten aus der Lohnpfän
dung verletzt wurden, z. B. Unter
lassen der Eintragung im Sozial
versicherungsausweis oder Nichtaus
händigung der erforderlichen Be
scheinigung über das Vorliegen der 
Pfändung zusammen mit den Ar
beitspapieren (§ 2 der 2. DB zur 
APfVO). Ist dem Gericht zum Zeit
punkt einer solchen Aussprache be
reits der neue Betrieb bekannt, so 
kann die Mitwirkung der für die 
Durchführung der Pfändung verant
wortlichen Mitarbeiter und der Ver
treter gesellschaftlicher Kräfte dieses 
Betriebes dazu beitragen, den 
Schuldner zur Erfüllung seiner Ver
pflichtungen anzuhalten und Festle
gungen zu treffen, die eine regel
mäßige Zahlung des Unterhalts und 
die Tilgung etwaiger Rückstände 
sichern.
Kommt der Schuldner der Aufforde
rung zur schriftlichen Mitteilung der 
Arbeitsstelle oder der Ladung nicht 
nach, so kann das Gericht die zu
ständigen staatlichen Organe ersu
chen, bei der Feststellung der Ar
beitsstelle und — soweit erforder
lich — auch des Wohnsitzes des 
Schuldners Hilfe und Unterstützung 
zu gewähren. Dazu sind sie nach § 2 
Abs. 2 VereinfVO verpflichtet.
Stellt das Gericht fest, daß einer der 
beteiligten Betriebe die ihm nach der
2. DB zur APfVO obliegenden Pflich
ten bei Beendigung oder Begründung 
des Arbeitsrechtsverhältnisses ver
letzt hat, und kann die pünktliche 
Zahlung trotz Aussprache des Ge
richts mit dem für die Durchführung 
der Pfändung verantwortlichen Mit
arbeiter des Betriebes nicht erreicht 
werden, dann ist der Gläubiger dar
auf hinzuweisen, daß er gemäß §5 
der 2. DB zur APfVO gegen den Be
trieb Klage auf Schadenersatz erhe
ben kann. Er ist bei der Aufnahme 
der Klage, bei der Stellung sachdien-
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